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Annahmekriterien für Bodenmaterialien der KWG Tongrube Nußloch 
 
In die Tongrube Nußloch dürfen einbaufähige Bodenmaterialien mit LAGA-Zuordnung bis 
einschließlich Z2 eingebracht werden. Dabei gelten die gültigen Einstufungen gemäß der 
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem 
Bodenmaterial vom 14.3.2007 (siehe Tabelle). 
 
Aufgrund der regionalen Besonderheiten sind die sogenannten „wieslochspezifischen Schwermetalle“ 
limitierend. Zu diesen Schwermetallen zählen: Arsen, Blei, Cadmium, Thallium und Zink. Die höchste 
Belastungseinstufung von einem der 5 Schwermetalle darf nicht von den anderen Stoffen 
überschritten werden. Liegt beispielweise eine Einstufung von Kupfer mit Z2 vor und Arsen liegt bei 
einer Einstufung von Z1.2, so wird die Annahme verweigert. 
Die in der Liste dargestellten Formen von Kohlenwasserstoffen dürfen nicht in den Bodenmaterialien 
enthalten sein. 
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